
337 UCHBESPRECHUNGE

archäologische Forschung Fakten der kirchlichen Rechtsgeschichte (zum Beıispıel die grundherrschaftliche
Eigenkirche) ZUr Kenntnis und in ıhre Überlegungen einbezogen. Wer sıch künftig mıiıt der
Christianisierung unseres Landes und der trühen Entwicklung der Kirche beschäftigt, kann dieser

Rudolf ReinharatPublikation Zur Würzburger Jubiläumsausstellung VO:  } 1992 nıcht vorübergehen.

HuUuGcGo RAUN Das Domkapitel FEichstätt. Von der Retormationszeıt bıs ZUr Säkularısatıon
(1535—1806). Verfassung und Personalgeschichte (Beıträge ZUuUr Geschichte der Reichskirche in der
euzeıt Bd 13) Stuttgart: Franz Steiner Verlag 1991 6155 Geb 148,—.

Dıie umfangreiche Studie, ıne Fichstätter theologische Dıissertation VO  - 1983, die erst unlängst ZU

ruck befördert wurde, sıch mıt »Verfassung und Personalgeschichte« des FEıichstätter Domkapı-
tels zwischen 1535 und 1806 Dabe:i ergıbt sıch der Endpunkt 1806 schlüssıg daraus, dafß auch in den
wenıgen ren der Herrschaft des Großherzogs Ferdinand VO:  j Toscana och Residenzpflıcht bestand;:
dıe Begründung für das Eingangsdatum 1535 erscheint dagegen her beliebig, beruft sıch der Vertasser
doch darauf, dafß für die eıit Von 1496 bıs 1535 bereıits ıne (ungedruckte) Würzburger Zulassungsarbeıt
AUS anderer Feder vorliege.

Der erste, hürzere Teil der Untersuchung vermuittelt eın Bıld des Eichstätter Domkapitels als Institu-
t102. In der Tradıtion der Santifaller-Schule, auf die der Vertasser uch 1m Vorwort ausdrücklich
rekurriert, greift die Betrachtungsweıise weıt ber den rechtlich-statutenmäßigen Bereich hinaus und
ezieht gesellschafts-, bildungs- und kulturgeschichtliche Aspekte e1in. Dıie Fülle der Detaıils wiırd ın eınem
übersichtlichen Raster eingefangen, gut lesbar dargeboten und damıt muühelos verfügbar gemacht. Dıie
einzelnen Kapitel ınsgesamt der Zahl und Von unterschiedlichem Umfang andeln vVvon

Dıgnitäten, Kanonikaten, Residenzobliegenheiten, Stand und Herkunft beziehungsweıse Bildungsniveau
der Domherren, kiırchlich-religiıösem Leben, Kunst- und Wissenschaftspflege, Mitwirkung der geistli-
chen und weltlichen Regierung, Amtern in Domkapıtel, Bıstum und Hochstift, auswärtigem ırken, dem
Ausscheiden aus dem Kapitel und schließlich VO:  - der Säkularıisation.

Da Arbeiten über dieses Sujet sıch Aufbau im allgemeinen ahneln, seıen 1er NUur einıge eobach-
ber das tür Eichstätt Typische festgehalten.

Von den sechs Dıiıgnitäten Propst, Dechant, Scholaster, Cantor, (Custos und Cellarıus wırd Ur der
Dechant VO Kapitel gewählt; die erstmals 1086 belegte treıe ahl wurde, infolge VO  — »Sonderbestim-
MUNSCHN« uch durch das Wıener Konkordat VO  —; 1448 nıcht angetastet, Wahlkapitulationen,
reilich bescheideneren Umfangs als be1 den Bischöten, begegnen seıt 1560 uch die Pröpste waren

ursprünglıch VO' Kapitel gewählt worden, doch ZOß miıt dem Wıener Konkordat der Papst das
Besetzungsrecht sıch. Wenn uch die Elektivmachung der Dompropsteı angestrebt wurde, seit nde
des 16. Jahrhunderts uch als Zielvorgabe ın den bischöflichen Wahlkapitulationen erscheınt, wurde
ennoch nıcht mehr erreicht, als sıch der Papst 1668 bereıt erklärte, dıe Propstwürde ausschließlich
eiınem Eichstätter Domkanoniker übertragen. Dıie Festellung 1 9 dafß für die Pröpste keıine eiıgenen
Wahlkapitulationen gab, hätte sich allerdings angesichts dieses Besetzungsmodus erübrigt. Pröpste
wurden teilweiıse durch Koadjutoren unterstutzt, Dechanten durch Vizedechanten Dıie übrigen
1er Dıgnitäten besetzte der Fürstbischof; der Wahlkapitulation VO  — 1445 gemäß, konnte 1U!T eın
Kapitularherr ZU! Scholaster ernannt werden. Dıie einzelnen Kanonikate wurden, ach den Bestimmun-
SCH des Wıener Konkordats, abwechselnd Vom Kapıtel beziehungsweise Vom Papst besetzt. FEın Versuch
Fürstbischo: Johann Martıns von Eyb, 1m Jahre 1700 die Gleichstellung mıt den geistlichen Kurfürsten
erlangen, das heißt für die »Papstmonate« die Kollatıon iın die Hand bekommen, drang ın Rom nıcht
durch. In den »Kapıtelsmonaten« wurde der, auf eınen Monat begrenzte, »LTUrnNus PErTans« praktiziert;
infolge restriktiver Bestimmungen Jelt sıch die Nominierung naher Verwandter ın n renzen. Beı
den in den »Papstmonaten« Begünstigten handelte siıch vieltach Zöglinge des Collegıum Germanı-
CUIImM dıiese saßen Ja gewissermaßen der Quelle und Konvertiten, tür deren Versorgung sıch,
mangels verwandtschaftlicher Einbindung das Kapitel, die Kurie verantwortlich te. Fıne geringe

spielten kaıiserliche Prezisten; deren Zahl von ınsgesamt 337 Nomuinatıonen lediglich hätte
cht ausgereicht, eıne aktionsfähige kaiserliche Klientel bılden. Das Adelsmonopol WAar bereıits 14/77,
aus Anlaß der Zusammenfassung und Neuredaktion der Statuten, festgeschrieben worden. Zur Verschär-
fung der ursprünglichen Vierahnenprobe ırug das Auftreten VO|  —3 Bewerbern ungeklärter Herkunft beı;
generell wurde die Sechzehnahnenprobe 1703 eingeführt. 1685 konstitujerte sıch das Fichstätter Domka-
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pitel als »capıtulum clausum« MItL Kanonikaten; bis dahıin hatte jeder Domizellar ach Erreichen der
nOotgen Qualifikationen aufrücken können Beı den Beurlaubungsgründen Studıum, allfahrt, Kurauf-
enthalte, Gesandtschaftsaufträge, ber uch Teilnahme » al Krıeg Ungläubige« (D 59) tällt
auf Studienurlaub nach Rom erst ab 1625 gewährt wurde, und da NUuUTr der Auflage, das
Kapıtel der einzelne Domhbherren keine Intrigen SPINNECN INan wollte wohl störenden Eingriffen Von
seıiıten der Kurıe von vornehereın die Spitze abbrechen Von kulturhistorischem Reız 1St iN diesem
Zusammenhang dıe 137 Anm 37 vorgelegte Aufstellung der von den Domherren bevorzugten Kurorte,
ebenso dıe Auflistung der besuchten Wallfahrtsorte 80 Auf beiıden Gebieten gab auffallende
Präferenzen, ELW: be1 den urorten Schwalbach bei den Wallfahrtsorten Einsiedeln und Gößwein-

Was Standesverhältnisse und geographische Herkuntft betrifft, Nistammte: 75 Prozent der
FEiıchstätter Domherren der Reichsritterschaft, 21 Prozent dem landständischen (hauptsächlich bayer1-
schen und österreichıschen) Adel dagegen NUur 4 Prozent fürstlichen Häusern Die Standeserhebungspra-
X15 11  S und 18 Jahrhundert hrte generellen Anhebung des ständiıschen 1veaus
Aufschlußreich 1ST, dafß infolge der Zuwendung großer Teıle des tränkischen Adels Zur Reformation
SECeIL der z weıten Hälfte des Jahrhunderts der Anteil tränkıscher Reichsritter zurückgeht, ab 1700
bayerische Landsassen als Reaktion auf die wiıttelsbachischen Bistumsambitionen VO Kapıtel
ferngehalten wurden Als Studienorte ertreuten sıch WOo ıhrer räumlichen Nähe, Ingolstadt und
Dıllıngen besonderer Beliebtheıit, doch IST das Spektrum Sanzch breit gefächert der Erwerb akademi-
scher Grade War selten Die Angaben über die Mitwirkung der Regierung des Fürstbistums vermuitteln
C1N, durch instruktive Tabellen untermauertes, differenziertes Bıld und ZCISCH die starke Einbindung der
Domherren ı die geistliche, Vor allem auch die weltliche Administration. Dıie überregionale Verflechtung
wiırd ı der ausführlichen Behandlung auswartıger kirchlicher Amter deutlıch, handelt sıch NUun e}
einzelnen die Würden Kardınals, Bischots der Dıgnitärs beziehungsweise Kanonikers Dom-
der Kollegiatstiften Man Wll'd sıch reilich davor hüten INUSSCH, jedem dieser Fälle Beweıs für
die Weltläufigkeit Eichstätter Domherren sehen wollen; mancher, der in diesen Aufstellungen
erscheint, War eben auch Eichstätt bepfründet, hatte ber den Schwerpunkt SC1INCS Wırkens anderer
Stelle Eın schlagendes Beıispiel hierfür 1IST Christian August VO  } Sachsen-Zeitz, der als Eıichstätter
Domherr ‚War den Kardinälen und Bıschöten fıguriert, mıit Eichstätt jedoch erst 1/21 durch den
Erwerb Domiuizellarıats Beziehung WAar Beıi den Gründen für das Ausscheiden aus dem
Kapıtel Allt schließlich auf DUr ein der 45 den Laj:enstand zurückgetretenen Domherren
evangelısch wurde, CinNn Domherr wurde abgesetzt nıcht ELW: infolge Delıkts, sondern

Pfründenkollision Oftenbar tellte das Eichstätter Kapitel WEeNnNn dieser vorsichtige Schluß
rlaubt IST, weitgehend intakten Urganısmus dar, der VO:  - dramatiıschen Einbrüchen verschont blieb
Der zweıle, umfangreichere Teil der Arbeit enthält die Bıogramme VO  — 241 (+2) Domherren, ach
Famılıen geordnet dabe: die einzelnen Geschlechter als Begınn kurz vorgestellt werden, 1ST
außerordentlich hılfreich Die Angaben den Personen sınd elegt, hauptsächlıch durch
archivalische Quellen, ber uch durch CiNe breitgefächerte Lıteratur Die Auswertungsmöglichkeiten
beschränken sich bei weıtfem nıcht auf den Bereich der Kirchengeschichte Angesichts dieses reichen
Materials Fakten und Daten IST außerordentlic bedauern, da{fß der Vertasser auf die Erstellung

Personen- Orts und Sachregisters verzichtet hat So wiırd für den Interessierten Umstän-
den recht mühsam SCHI, dıe ı biographischen Teıl reichhaltıg gebotenen Schätze heben

Von diesem Manko abgesehen, stellt die vorliegende Studie eiNe imponi1erende Forschungsleistung dar.
Zahlreiche Tabellen und Übersichten machen die Ergebnisse der Darstellung durchsichtig. Im SaNzZCch
entsteht Cin Bıld des ftrühneuzeitlichen Eıchstätter Domkapıtels ı SCINCT Struktur, aber auch ı5 sCINCN

personellen Querverbindungen, das Vorgängerarbeiten aus der Santıfaller Schule C1MN erhebliches
übertritft Der Dank nıcht zuletzt auch der durch rühneuzeitliche Forschungsergebnisse cht gerade
verwöhnten Eıchstätter Diözesangeschichtsforschung, dart dem Vertasser gewiß sCIN (Jünter Christ

WILHELM OHL Hg.) Dıie Weıheregister des Bıstums Munster 1593—1674 (Veröffentlichungen der
Hıstorischen Kommiuissıon für Westfalen 1L, Geschichtsquellen des Bıstums Munster Bd Y unster:
Aschendorftft Verlag 1991 und 3595 Geb 144,

UDıie Weiheregister der 1Özese Münster für die re 1593 16/4 spiegeln die Kontlıkte der Neukonsoli-
dıerung VO  —_ Bıstum und Hochstift ach den Erschütterungen der Reformationszeit reftend wieder Von


